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Recht auf Freistellung für individuelle  
Weiterbildung 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in NRW können ihr individuelles 
Recht auf Weiterbildung in einem Bildungsurlaub von fünf Tagen 
wahrnehmen. Hierzu gibt es klare Regelungen zur Freistellung von 
der Arbeit.

Am 06.11.81 trat das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW in 
Kraft. Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Dezember 1987 
erhielt es eine nach wie vor aktuelle Begründung:

»Der technische und soziale Wandel bleibt in seinen Auswirkungen 
nicht auf die Arbeits- und Berufssphäre beschränkt. Er ergreift viel-
mehr auch Familie, Gesellschaft und Politik und führt zu vielfältigen 
Verpflichtungen zwischen diesen Bereichen. Daraus ergeben 
sich zwangsläufig Verbindungen zwischen beruflicher und politischer 
Bildung.«

Und weiter: 

»Es liegt daher im Gemeinwohl, neben dem erforderlichen Sachwissen 
für die Berufsausübung auch das Verständnis der Arbeitnehmer für 
gesellschaftliche, soziale und politische Zusammenhänge zu verbessern 
und damit die in einem demokratischen Gemeinwesen anzustrebende 
Mitsprache und Mitverantwortung in Staat, Gesellschaft und Beruf  
zu fördern.«

Nach der Novellierung im Jahr 2000 wurde das Arbeitnehmerweiter-
bildungsgesetz am 28.12.2009 erneut novelliert. Die Europäische 
Kommission hat beanstandet, dass ausschließlich Einrichtungen 
aus Nordrhein-Westfalen, die zudem nicht gewinnorientiert arbeiten 
dürfen, dieses Gesetz nutzen können. Mit der von allen Parteien des 
Landtags initiierten und getragenen Novellierung des Arbeitnehmer-
weiterbildungsgesetzes NRW ist dessen Fortbestand gesichert. 
Es ist in seiner Substanz erhalten und zugleich den EU-Anforderungen 
angepasst.
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Mit dieser Handreichung geben wir eine Arbeitshilfe für eine möglichst 
konfliktfreie Inanspruchnahme des Gesetzes. Die erforderlichen 
Formularmuster für die Antragstellung haben wir beigefügt. 
Über diese Handreichung hinaus verweisen wir auf den »Ratgeber 
zur Freistellung«, der auf der Homepage des DGB-Bildungswerkes 
NRW e.V. www.dgb-bildungswerk-nrw.de/Service/Ratgeber-Frei-
stellungen einsehbar ist. Dieser gibt einen Überblick über sämtliche 
Freistellungsregelungen in Nordrhein-Westfalen.

Wir wünschen viel Erfolg und Freude bei der Weiterbildung.

Guntram Schneider	  Petra Beil

Dr. Klaus Brülls 	 Monika Schwarz

Dr. Viola Denecke
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Dr. Reinold Mittag

Das AWbG – Handreichung für  
ArbeitnehmerInnen
 
Ein AWbG-Seminar liegt vor, wenn drei Voraussetzungen gegeben 
sind: Es muss sich erstens um politische oder berufliche Bildung 
handeln, es muss zweitens von einer anerkannten Einrichtung selber 
durchgeführt werden, und es muss drittens für jedermann zugänglich 
sein. Um als anspruchsberechtigter Arbeitnehmer an einem solchen 
Seminar teilzunehmen, also Bildungsurlaub1 zu machen, muss ein 
bestimmter Weg eingehalten werden. Dann kann Freistellung von der 
Arbeit zum Zweck der beruflichen und politischen Weiterbildung bei 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts verlangt werden.

Anspruchsberechtigte

1. Arbeiter und Angestellte
Anspruch auf fünf Tage Bildungsurlaub pro Jahr haben nach §§ 2, 
3 AWbG Arbeiter und Angestellte2, deren Beschäftigungsverhältnis-
se ihren Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen haben, sowie Heim-
arbeiter, Gleichgestellte und arbeitnehmerähnliche Personen. Der 
Schwerpunkt des Arbeitsverhältnisses bei Tätigkeiten mit wechseln-
den Einsatzorten und ohne gewöhnlichen Einsatzort kann sich aus 
der organisatorischen Zuordnung eines Arbeitnehmers ergeben, so 
dass auch ein Flugbegleiter Bildungsurlaub beanspruchen kann3. Der 
Anspruch hängt ferner von der Betriebsgröße, sein Umfang von even-
tueller betrieblicher Weiterbildung ab. Der Anspruch aus zwei Jahren 
kann zusammengefasst werden. Während des Bildungsurlaubs darf 
der Arbeitnehmer keine dem Zweck der Arbeitnehmerweiterbildung 
zuwiderlaufende Erwerbstätigkeit ausüben. Für die Zeit der Bildungs-
urlaubstage hat der Arbeitgeber die Arbeitsvergütung fortzuzahlen.  

1	 Die Bezeichnung »Bildungsurlaub« ist eigentlich nicht ganz korrekt. Es handelt 
sich nicht um Urlaub, sondern um Freistellung von der Arbeit  zum Zwecke der 
Arbeitnehmerweiterbildung unter Fortzahlung der Vergütung. Die Bezeichnung 
»Bildungsurlaub« hat sich aber eingebürgert und soll deswegen im Folgenden 
verwendet werden.

2	 also nicht Beamte und Auszubildende.
3	 BAG vom 18.11.2008, 9 AZR 815/07
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